
Promotionsvereinbarung Kulturwissenschaftliche 
Fakultät (Muster)

 

Promovierende/Promovierender

Vorname Name 

Fakultät  

Betreuerin/Betreuer 

Vorname Name 

Titel Institution

Fakultät 

Ggf. weitere Betreuerin/ weiterer Betreuer1

Vorname Name 

Titel Institution

Fakultät 

Die Promotion erfolgt (bitte ankreuzen) 

im Rahmen des Internationalen Promotionsstudiengangs Kulturwissen-
schaften2 ODER 

als studiengangsfreie Promotion

1. Beginn und Thema der Dissertation 

Datum des Beginns 
der Promotion 

Arbeitstitel der Dis-
sertation  

Der Promotionsvereinbarung kann ein Zeit- und Arbeitsplan als Anlage beigefügt werden.

1 Bei externen Betreuerinnen bzw. Betreuern Nachweis der Habilitation bzw. Habilitationsäquivalenz beifügen!
2 Voraussetzung für die Zulassung zum Promotionsstudiengang ist der Nachweis von mindestens zwei Betreuern/-innen.



2. Regelmäßige fachliche Besprechungen
Es ist vorgesehen, dass zwischen der bzw. dem Promovierenden und der/den Betreuerin/-innen 
bzw. dem/den Betreuer/-n fachliche Besprechungen erfolgen. 

Frequenz der fachlichen
Besprechungen Alle  Monate 

3. Aufgaben und Pflichten der bzw. des Promovierenden

4. Aufgaben und Pflichten der Betreuerin/-innen bzw. des/der Betreuer/-s

Name Betreuerin 
bzw. Betreuer 

Name weitere Be-
treuerin bzw. weite-
rer  Betreuer 



5. Aufgaben und Pflichten der Fakultät
Die Aufgaben und Pflichten der Fakultät werden in der Promotionsordnung geregelt. 

6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen
(1) Der bzw. die Promovierende versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) zur Kenntnis genommen zu haben:
- die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät,
- die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissen

schaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Der bzw. die Promovierende hat ebenfalls insbesondere die Möglichkeiten zur Schlichtung in 
Konfliktfällen gemäß § 24 der Grundordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom
28.01.2015, geändert am 27.01.2016 zur Kenntnis genommen.

(3) Der bzw. die Promovierende versichert, dass er bzw. sie die Betreuerin/-innen bzw. den/die Be-
treuer sowie den Promotionsausschuss unverzüglich über längerfristige Unterbrechungen (im Falle
von Beurlaubungen oder Krankheit über sechs Monate hinaus) oder endgültigen Abbruch des Vor-
habens unterrichten wird.

7. Schlussbestimmungen
Die vorliegende Promotionsvereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen geändert oder an-
gepasst werden. Hierfür bedarf es der Schriftform. 

Unterschriften

 Datum Unterschrift 

Promovierende bzw. 
Promovierender

Betreuerin bzw. Be-
treuer 

Ggf. weitere Betreue-
rin bzw. weiterer Be-
treuer

Ggf. Sprecherin bzw. 
Sprecher eines/-r 
Graduiertenkollegs 

Forschungsdekanin 
bzw. Forschungsde-
kan 
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